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Die Ubereinstimmung mit dem zur Genehmigung 

vorgelegten Plan·wird beurkundet. 

Gem.ErlaB des Regierungspräsidiums 
Bordwürttemberg vom 19. Januar 1959 
Br.I Ho-2207-3 genehmigt. 
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stadt Leonberg . 

.!Ly. 1.1 v_.9._T s~_ r i f .:C_~..J2 

, zum Bebautmgsplan 

für das Gebiet Blosenberg-Bock 

(Massgebend'er Lageplan vom 14" 10.,57) 

Auf Grund der §§ 7 - 9 des Aufbaugesetzes vom 180 August 1948 

(Reg.Bl.S~127) werden nach~olgende Bauvorsch~iften erlassen: 

§ 1 Art und S."tellu~ 

der Gebäude 

(1) In· dem Jlaugebiet dürfen - abgesehen von kleineren Ne

bengebäuden .- nur Gebäude erstellt werden, welche ausschliess

lieh zu1Jl Wo;men bestimmt sind., Die Ersteilung von gewerblichen 

Betriebs·stätten, die mi t den BedUrfnissen eines Wohngebiets zu 

vereinbarer, sin<'.!., kann zugelassen werden. 

(2) Für di ~ Stellung und FirstrichtUl1g der einzelnen Gebä.uden 

gel ten. dir;, Einzeichnungen und Einschriebe im Lageplan vom 14 .. 10., :;7 

des Verme.3sungsamts Leonber:g 8,ls Ric.htJ.inien~ 

§ 2 Dächer lmd Aufbauten 

(1) nie Ha}.lp'tgebäude sind mit Satteldächern zu versehenj de:rerl 

N eigu,.nI<J bei einstockigerBebauung 'etwa 48° , soweit im Beban

ungspllln nichts anderes vorgel?chrieben und bei zweistock:Lger 
o ' 

Be'bau'u7.1g etwa 35 - betra.gen muss 0 

(2) D~'.chaufbauten sind nur bei einstockigen Gebäuden und da1:1l1 

Il1.:tr. iusowei-'c zulässig, als sie die geschlossene Wirkun.g des Hauy;<;.

dacheIl nicht beein'crächtiren. Sie dürfen nicht bis auf den Haus.g:c''..'',;:,·,.,. 

yorge~ atzt werden Ul1d sollen von den G-iebelkanten wenigstens 

2 m A119tand erha1 ten. ]):;'e Gesamtlänge der Dachaufbauten solI :nieh~ 

wehr als ein Drittel der Gebäudelänge betragen; bei 1-stock G Doppal-

\ 



('1) Die VOJ.:'derge1::äude müssen an flen Nebenseiten Grenzab";" 

der GebEiude yon den sei tlichsn Eigentu1l2fJgrenzen muss . , 
ID.lnne·s. 

6 m betragen~ Bei mehreren Gebäuden auf '3inem Gru:ndstUcl;;: muSs. 

der seitliche Abstand der Gebäude von einander wenigstens 3.m,; 
o.:1.e Su.mme der seitlichen Grenz-· l.md GebUudeaostünde sovielma:f· 

6 rn betx'agen, vde Gebäude auf dem GründstUck errichtet 

(2) I;Verden die Gebäude mit der Firstr5.chhm.g senkrecht zur 
Strasse gesteJ.l t, so kann die B;:..mge:nehmigungsbehörde eine E~~ 

de: .. " :Mind~stgrenzabstände bis zu 1, .. mund d·sI' SlU!1Ine der seit·m 

lichen Abstände bis zu 10 m verlangen. 
(3) Nebengebäude bis zu 25 qm Gru.ndfl~iche und 4, Ta GeS1?:.m-G~· 

höhe kön..Yl~m s,ls Anbauten an die Hauptgebäude unter Beachtv.ng 
! 

des Art ~69 BauO .. in etnem der zeitlichen Gre:""l~~abst;äl1de 
. ....~:.~~ 

werden. Ist_mit der späteren 
. ~ t .::I ). • .~- , ...... , ~ , , ... • , 

r~cn ung l.,.,erar'v1.ger H eDengeoauCt& zu reCilnen ~ so 1.8 G 1..rlre 

voraussichtliche Stelltmg und Porm in den B8").geEn1.chB~· 
/ 

plänen der Hauptgebäude wenigstens im Umriss a:nzugeben~ 

1st ein solches Nebengebäude so zu geßtalten~ dass auf dem Na 
ei:n ähnliches BaUWesen D.n.,.. 

. . . . '.' 

stilck 801101'1 vorha .. Tlt:lel1, so ID.llSS d.er })1E~l.lbatl Dl:l"{j cliasf'rD. ein'8 ~1.8,,1~~~~·", ': 

manische Einheit bilden~ 
J\ 1.2. t () 1) 2tll11. ul'lcL d I~ 1-,). 

dürfen keinerlei Bauten irgendwelcher Art erstellt werden~ 

EinzeJ:wohnb.äuser sol1e1'1 in de:<.."" Regel :nicht unter 1 0 m 
·ip-."'\ .... ,!,-;-1 B'-II7·0 .0'" a' 1='7' S·i~·7'·c"'Rqe habn li und im Grundriss ein langF._~'e-J.: ..... _'.6.j. f.:;~~~"..L-O·.J C)~J.J. . __ ... ~ 't.,; _ C'b___ _ . ... --

strecktes Rechteck bi.lden s Die Gebäudetiefe darf in der Regel 

8 hO m r 
'P ../ --- \ h ">7' .... ' •• T' .. ,/ 'e;+""n r'h''<T''''1.·cl''-'-~a~ O .. _nev OX'[)3U ~en } In. on 1:: v.oerscnr ... "C~ " ri!.J"1 v ·_vlJ. 

§ 3 .Abs 0 'I sind Gc:;bäudegn.lppen (Reihenhäuser) en tJ.ang der 

! 
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bahn vorgeschrieben .. Sie müssen ä:usserlich einhe1tlich 
gestaltet und gleichzeitig ausgeführt werden; sie gelten 
dann für die Berechn.ung.der Abstandsmasse als ein Gebäude~ 

§ 5 Gebäudehöhe u. Stockwerkszahl 
== -------

(1) Die Gebäudehöhe, vom natürlichen Gelände bis zur 
Oberka.l1te der Dachrinne gemessen, darf bei einstoclcigen Ge
bäuden einsohliesslich Kniestock (Abso 2) höchstens 4,80 ID p 

bei 2-stockigen Gebäuden höchstens 6,50 m beotragen~ Ausser-
_ dem ist das Gelände soweit aufzufi.i11enund die Auffüllung so zu 
verziehen, dass die endgUltige Gebäudehöhe nirgends mehr als" 4 m 
bzw. 6 m b,eträgto Hierbei sind die Geländeverhtiltnisse der 

. , 
Nachbargrunclstücke zu berücksichtigen .. Der natürliche Ge-

ländeverlauf darf durch Eingriffe nicht übermässig verändert 
werdeno ,Lassen sich diese Ma.sse 'in steilem Gelände nur schwer 
einhalten, so können von der Baugenehr.~;tgungsbehörde im Einzel

fall Abweichungen zugelassen werden .. 
(2) Nniestöcke sind nur bei einstockiger Bebauung und 

nur bis zu'einer,Höhe von 70 Cnl, gemessen bis Oberkante Kl1ie

stockspfette, zulässigQ 
(3) ]'ür die z'ulässige JI .. l1zahl der Stockwerke lst der Ein
schrieb im Lageplan vom 14 Q Okt.. 1957 massgeObend .. 

Die Aussensei tEm der Gebäude sind zu verpu.tzen ooder zu 
Uberschläm;;-:e:n~ Auffallende Farben 8inc1 zu vermeiden .. Für die 
Sockel sollten Natursteine verwendet werden~ Für die Dach
deckung sind Biberschwiinze oder Falzpfannen~engobiert 'Torge-D 

schriebeno 
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Die Einfriedigungen der Grundstücke an öffentlichen 

strassen und Wegen sind nach den Richtlinien der Be.ugenehnü-· 
gl,mgsbehörde ehlhei tlich zu gestaltenQ Sie sollen als Hecl{e:n 

8.119 bodenständigen Sträuchern hinter etwa 10 cm hohen Steil1-

einfassungen (sogen" Rabe.ttsteine, keine Sockelmaue:rn) herge~ 

stell-i; werden. Die Verwendl..mg von Eisen mit Ausnablne yo:n 

Dxahtgeflecht an den nicht an die strassen grenzenden Grund-· 

stücksseiten, ist 'UrJ.zulässig Q Die Gesamthöhe der Einfriediglmge:Q 

darf nicht mehr als 1,20 m betragen. 

Die Errichtung von Einfriedigungen innerhalb von 40 m vom 
äussers-ten Fahrbahnrand der Autobahn gemessell~ bedar:f dei.'" 

Genehmigung des Autobahnam-tes. Die Gartengestal tung in diesem 

Raum ist, eirülei tlich im Benehmen mit dem Stadtbauamt anzuorc1neJ.l .. 

Festge~ltell t vorn Gemeinderat am 

Prot. § 27 und genehmigt dl .. Ll:,ch Erlass des Reg .. Präs ~ 
ru;::::r:.'CI:~jI:t 
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